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nachdem nun durch das Dekret vom 12. Juli 1919 die meisten Ausfuhrverbote 
beseitigt worden sind, keine besondern Schwierigkeiten mehr, abgesehen von 
der in Frankreich herrschenden Transportkrisis.
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CO N SEI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 25 juillet 19191

Durchlass von Kriegsmaterial durch die Schweiz 
Geheim Mündlich

Der Vorsteher des politischen Departements teilt mit, dass die französische 
Regierung den Wunsch zu erkennen gegeben habe, Transporte von Waffen und 
Munition für die tschechoslowakische Armee über die Schweiz leiten zu können, 
und gibt Kenntnis von seiner Absicht, dieses Begehren unter Hinweis darauf 
abzulehnen, dass die Bestimmungen des Art. 2 des Haager Abkommens betr. die 
Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Fall eines Land
krieges vom 18. Oktober 1907 es der Schweiz. Regierung verbieten, Kriegsmate
rialtransporte der kriegführenden Staaten zur Versorgung ihrer Armeen durch 
die Schweiz gehen zu lassen. Beizufügen wäre aber, dass nach Art. 7 des genann
ten Abkommens die Neutralen nicht verpflichtet seien, den Durchgang von 
Kriegsmateriallieferungen Privater an kriegführende Armeen durch ihr Gebiet 
zu verhindern.

Der Rat nimmt von diesen Eröffnungen in zustimmendem Sinne Kenntnis. 
Dabei hat er die Meinung, dass der Art. 7 des Abkommens auch auf die Ausfuhr 
und Lieferung von schweizerischem Kriegsmaterial an kriegführende Armeen 
Anwendung finden müsse.

1. E taient absents: E. Müller, E. Schulthess, R. Haab.
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Le Chef du Département militaire, C. Decoppet, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

L  6 4 /7 . K e/M  Bern, 28. Juli 1919

Der Bundesrat hat am 13. Mai1 unser Departement eingeladen, Bericht und 
Antrag zu stellen betr. Behandlung der im Zusammenhang mit dem Völkerbund 
aufgerollten militärischen Fragen durch die Landesverteidigungskommission.

1. Non reproduit; dans cette lettre de Calonder figurent, presque littéralement, les questions 
reproduites ci-dessous dans l ’annexe 1 au rapport de la m inorité de la Com mission de la Défense 
nationale.
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